
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

Blackbox Studios GmbH 
 

1. Geltungsbereich 
Diese AGB gelten für sämtliche Dienstleistungen der Blackbox 
Studios GmbH, insbesondere Studio Sessions, Recording, Mixing, 
Mastering, Produktion sowie individuelle Projektarbeiten. 
 

2. Leistungen 
Blackbox Studios bietet unter anderem folgende Leistungen an: 
• Studio Sessions (Recording inkl. Engineering) 
• Mixing & Mastering 
• Vocal Editing & Vocal Production 
• Beat-Produktion / Custom Productions 
• Beratungs- und Feedback-Sessions 
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus der jeweiligen 
Buchung oder individuellen Vereinbarung. 
 

3. Preise & Zahlung 
• Alle Preise verstehen sich in CHF, sofern nicht anders 

angegeben. 
• Zahlungen sind grundsätzlich im Voraus oder unmittelbar 

nach Leistungserbringung fällig. 
• Bei Projekten kann eine Anzahlung von 50–100 % verlangt 

werden. 
• Bei Zahlungsverzug behält sich Blackbox Studios das Recht 

vor, Leistungen auszusetzen oder nicht zu liefern. 
 

4. Termine, Stornierung & No-Show 
• Gebuchte Termine sind verbindlich. 
• Absagen müssen mindestens 24 Stunden im Voraus erfolgen. 
• Bei kurzfristiger Absage (<24h) können bis zu 100 % der 

gebuchten Leistung verrechnet werden. 
• Nichterscheinen (No-Show) wird vollständig verrechnet. 
• Verspätungen gehen zulasten des Kunden und reduzieren die 

gebuchte Zeit entsprechend. 
 

5. Studio Sessions 
• Die gebuchte Zeit umfasst Aufnahme, Vorbereitung und ggf. 

einfache Bearbeitung. 
• Eine Verlängerung der Session ist nur nach Verfügbarkeit 

möglich und wird zusätzlich verrechnet. 
• Der Kunde ist verantwortlich für die rechtzeitige Bereitstellung 

aller notwendigen Materialien (Beats, Texte etc.). 
 

6. Mixing & Mastering 
• Mixing & Mastering beinhaltet standardmässig 2 Revisionen. 
• Weitere Revisionen werden separat verrechnet. 
• Änderungen nach finaler Freigabe gelten als neue Leistung. 
Wichtig: 
Ein während der Session erstellter Rough Mix dient ausschliesslich 
zur Vorschau und ist nicht als finaler Mix für kommerzielle 
Veröffentlichungen gedacht. 
 

7. Delivery & Dateien 
• Finalisierte Dateien werden nach vollständiger Bezahlung 

bereitgestellt. 
• Formate (WAV, MP3 etc.) werden nach Absprache geliefert. 
• Die Herausgabe von Projektdateien (DAW-Projekte) ist nicht 

Bestandteil der Standardleistung und erfolgt nur gegen 
separate Vereinbarung. 

• Blackbox Studios ist nicht verpflichtet, Projekte dauerhaft zu 
speichern oder zu archivieren. 

 

8. Nutzungsrechte & Buyouts 
• Sämtliche Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger 

Bezahlung auf den Kunden über. 
• Bis dahin verbleiben alle Rechte bei Blackbox Studios GmbH. 
Bei Beat-Produktionen: 
• Leasing, Buyout oder exklusive Rechte werden individuell 

vereinbart. 
• Ohne schriftliche Vereinbarung ist keine Weitergabe oder 

kommerzielle Nutzung erlaubt. 
 

9. Künstlerische Verantwortung 
Der Kunde trägt die volle Verantwortung für Inhalte (z.B. Texte, 
Samples, Beats). 
Blackbox Studios übernimmt keine Haftung für 
Urheberrechtsverletzungen oder rechtliche Konsequenzen aus der 
Nutzung der produzierten Inhalte. 
 

10. Haftung 
• Blackbox Studios GmbH haftet nicht für den kommerziellen 

Erfolg von Produktionen. 
• Für technische Ausfälle oder Datenverlust wird keine Haftung 

übernommen, sofern kein grob fahrlässiges Verhalten 
vorliegt. 

• Schäden am Studio oder Equipment durch den Kunden 
werden in Rechnung gestellt. 

 
11. Studiozugang & Verhalten 
• Der Zugang zum Studio erfolgt ausschliesslich nach 

Terminvereinbarung. 
• Unangemeldete Besuche sind nicht gestattet. 
• Kunden verpflichten sich zu respektvollem Verhalten 

gegenüber Personal und Equipment. 
 

12. Retainer / Abonnements (optional) 
• Monatliche Angebote (z.B. Artist Plans) gelten für den 

vereinbarten Zeitraum. 
• Nicht genutzte Leistungen verfallen, sofern nichts anderes 

vereinbart wurde. 
• Kündigungsfristen werden individuell festgelegt. 
 

13. Vertraulichkeit 
• Beide Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen 

nicht an Dritte weiterzugeben. 
• Unveröffentlichte Musik darf ohne Zustimmung des Kunden 

nicht veröffentlicht werden. 
 

14. Schlussbestimmungen 
• Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. 
• Gerichtsstand ist der Sitz der Blackbox Studios GmbH. 
• Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen unberührt. 
 

 


